
 

 

 

Endlich sind wieder Ferien und irgendwann sollte sich auch das Wetter besinnen und som-

merliche Züge annehmen. Bevor Sie Ihren wohlverdienten Urlaub genießen, wollen wir Sie 

noch über die durchaus positiven Veränderungen informieren, die uns die letzte Steuerre-

form bescherte. Auf Dienstnehmerseite kamen unsere Klienten ja bereits im April dieses 

Jahres in den Genuss des Steuerzuckerls, welches uns die Tarifkürzung bei der Einkom-

mensteuer  (Lohnsteuer) brachte. Die Unternehmer unter Ihnen finden auf den folgenden 

Seiten sicher interessante Tipps um im heurigen Jahr die Steuerlast zu reduzieren. 

Weniger erfreulich ist die Auftraggeberhaftung im Bauwesen, durch welche die Sozialversi-

cherung einen  Teil Ihrer Forderungsausfälle auf die Unternehmer abwälzt und bei Nicht-

einhalten der „Spielregeln“ massive Probleme bescheren könnte. 
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Voraussichtlich ab September 2009 
besteht für Bauleister (auch für Arbeit-
nehmerüberlasser im Bauwesen) im 
Sinne des § 19 Abs. 1a UStG das Haf-
tungsrisiko für offene Sozialversiche-
rungsbeiträge ihrer Subunternehmer. 

Falls die diesbezüglich geplante Verord-
nung nicht per 1.9.2009 erlassen wird, 
werden lt. Auskunft der Gebietskranken-
kasse alle Bauunternehmer mit einem 
persönlichen Schreiben informiert. 

Die Haftung ist betragsmäßig  auf maxi-
mal 20% des Werklohnes beschränkt.  

2 Möglichkeiten zur Haftungsbefreiung 
sind vorgesehen: 

- Aufnahme in die Gesamtliste der haf-
tungsfreistellenden Unternehmen 
(HFU-Liste) 

Diese Liste wird von der Wiener GKK ge-
führt.  Anträge auf Aufnahme in die HFU-
Liste können bereits seit Ende Juni ge-
stellt werden. Dazu müssen folgende Vor-
aussetzungen erfüllt werden: 

• Nachweis der Erbringung von 
mind. 3 Jahren Bauleistungen 

• angemeldete Arbeitnehmer in Öster-
reich 

• keine Beitragsrückstände 

• und keine fehlenden Beitragsnach-
weise 

 

- Haftungsbefreiung durch Überweisung 
20 % des Werklohnes an das Dienstleis-
tungszentrum (DLZ) der Wiener GKK 

Folgende Angaben sind bei der Überwei-
sung notwendig: 

• V e r m e r k                                              
„AGH“ (AuftraggeberInnenhaftung)  

• Dienstgebernummer samt Name und 
Anschrift sowohl vom Auftraggeber 
als auch vom Auftragnehmer 

• Rechnungsdatum sowie Rechnungs-
nummer des Werklohnes 

 

Die neue Haftung gilt unabhängig vom Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses für alle 
Werklohnzahlungen ab dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens. 
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Aktuelle Zinsen ab Aktuelle Zinsen ab Aktuelle Zinsen ab Aktuelle Zinsen ab 

13.5.200913.5.200913.5.200913.5.2009    

  

  

Die erneute Senkung des 
B a s i s z i n s s a t z e s  a b 
13.5.2009 von 0,88 % auf 
0,38 % führt zu folgender 
Senkung der Stundungs-, 
Aussetzungs- und An-

spruchszinsen: 

ab 13.05.09 ab 13.05.09 ab 13.05.09 ab 13.05.09     

    

Stundungszinsen     4,88%4,88%4,88%4,88%  

 

Aussetzungszinsen  2,38%2,38%2,38%2,38%    

 

Anspruchszinsen     2,38%2,38%2,38%2,38%    



A B S E T Z B A R K E I T  V O N  K I N D E R -
B E T R E U U N G S K O S T E N  

Kinderbetreuungskosten sind ab der Veranlagung 
2009 bis zu einem Betrag von 2.300 € pro Kind und 
Jahr als außergewöhnliche Belastung steuerlich ab-
setzbar. 

Voraussetzungen für die Begünstigung  

Kinder bis zum 10. Lebensjahr (Vollendung des 10. 
Lebensjahres im Jahr, in welchem die außerge-
wöhnliche Belastung geltend gemacht wird) 

Eltern müssen für zumindest sechs Monate im 
Kalenderjahr für dieses Kind den Kinderab-
setzbetrag oder den Unterhaltsabsetzbetrag 
bezogen haben. 

Die Kosten müssen unmittelbar an eine Kinder-
betreuungseinrichtung oder an eine pädago-
gisch qualifizierte Betreuungsperson ge-
zahlt worden sein. 

Nur unmittelbare Kosten für die Kinderbetreu-
ung, nicht aber Kosten für die Verpflegung o-
der beispielsweise das Schulgeld für Privat-
schulen, Fahrtkosten etc. 

Betreuung während der schulfreien Zeit ist ab-
zugsfähig. 

Soweit nicht bereits vom Arbeitgeber ein steuerfrei-
er Zuschuss zur Kinderbetreuung (max. 500 € 
pro Kind und Jahr) gewährt wurde. 

Kinderbetreuungseinrichtungen und qualifizierte 
Personen 

Für die Absetzbarkeit hat die Kinderbetreuung in einer 
öffentlichen institutionellen oder in einer privaten Kin-
derbetreuungseinrichtung, welche den landesgesetz-
lichen Vorschriften über Kinderbetreuungseinrichtun-
gen entspricht, zu erfolgen. Alternativ ist es möglich, für 
die Kinderbetreuung eine pädagogisch qualifizierte 
Person zu engagieren, ausgenommen sind hierbei 
allerdings haushaltszugehörige Angehörige. Pädago-
gisch qualifizierte Personen müssen eine Ausbildung 
zur Kinderbetreuung von zumindest acht Stunden 
nachweisen können. Als Ausbildung gelten beispiels-
weise Lehrgänge für Tageseltern, Schulung für Au-pair 
Kräfte, Elternbildungsseminare, Babysitterausbildung, 
Kindergartenpädagogin und pädagogische Hochschu-
len.  

Unter begünstigten Kinderbetreuungseinrichtungen 
sind insbesondere Kinderkrippen, Kindergärten, Be-
triebskindergärten, Horte, Tagesheimstätten, elternver-
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waltete Kindergruppen, Spielgruppen und universitäre 
Kinderbetreuungen zu verstehen. Weiters sind auch 
schulische Tagesbetreuungsformen wie z.B. schuli-
sche Nachmittagsbetreuung und Halbinternate von 
diesem Begriff umfasst. 

Nachweis der Aufwendungen 

Zum Nachweis der Aufwendungen ist eine Rech-
nung bzw. ein Zahlungsbeleg auszustellen. Dieser 
Beleg sollte Namen und Sozialversicherungsnummer 
des Kindes, Zeitraum der Kinderbetreuung sowie Na-
men und Anschrift der Kinderbetreuungseinrichtung 
enthalten. Bei pädagogisch qualifizierten Personen 
sollten zumindest Name, Anschrift, Sozialversiche-
rungsnummer und ein Beweis für die Qualifikation 
(Kopie) angeführt werden. Somit können auch die 
Kosten für die Oma, die nicht im selben Haushalt lebt, 
eine zumindest achtstündige Babysitterausbildung 
absolviert hat und eine ordnungsgemäße Honorarno-
te legt, steuerlich abgesetzt werden. 

 

V O R Z E I T I G E   A B S C H R E I B U N G  

 

Befristet für 2009 und 2010 wurde die Möglichkeit 
einer vorzeitigen Abschreibung in Höhe von 30 % der 
Anschaffungs– oder Herstellungskosten (für ab-
nutzbare körperliche Wirtschaftsgüter) eingeführt 
mit dem Ziel, die Investitionstätigkeiten anzukurbeln. 

Die vorzeitige Abschreibung ermöglicht im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung eine entsprechend hö-
here Abschreibung.  Neben der vorzeitigen Abschrei-
bung darf im Investitionsjahr nicht noch zusätzlich 
eine Normalabschreibung angesetzt werden. Die 
Wirkung der vorzeitigen Abschreibung ist also meist 
nur ein Steuerstundungseffekt. Die Ersparnis im Jahr 
der Investition wird in den letzten Jahren der Nutzung 
wieder wettgemacht. Die Zinsenvorteile sind umso 
höher, je länger die Abschreibungsdauer des Wirt-
schaftsgutes ist.  Da man jedoch die vorzeitige Ab-
schreibung bereits bei der Anschaffung (und nicht erst 
bei Inbetriebnahme) geltend machen kann und die 
Regel der Halbjahresabschreibung nicht gilt, kann 
unter Umständen doch ein Steuerspareffekt erzielt 
werden.  

Von der Begünstigung der vorzeitigen Abschreibung 
ausgenommen sind Gebäude oder Herstellungsauf-
wendungen eines Mieters, PKW und Kombis, Luft-
fahrzeuge, geringwertige Wirtschaftsgüter, ge-
brauchte Wirtschaftsgüter  und Wirtschaftsgüter, die 
innerhalb des Konzerns ge- oder verkauft werden. 



K I R C H E N B E I T R Ä G E   

sind ab 2009 bis zu € 200 pro Jahr als Sonderausga-
ben absetzbar. Beiträge an gesetzlich anerkannte Kir-
chen und Religionsgemeinschaften konnten  bisher bis 
zu einer Höhe von € 100 jährlich steuerlich geltend ge-
macht werden. Im Zuge der Steuerreform wurde der 
Höchstbetrag zur steuerlichen Absetzbarkeit des Kir-
c h e n b e i t r a g e s  v e r d o p p e l t .  
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A B S E T Z B A R K E I T  V O N  S P E N -
D E N  

Ab 2009 können Unternehmer bis zu 10 % ihres Vor-
jahresgewinnes (Privatpersonen 10 % des Vorjah-
reseinkommens)  steuerwirksam spenden.  Vorausset-
zung für die steuerliche Anerkennung ist, dass die 
Spendenempfänger auf einer Liste der Homepage 
www.bmf.gv.at aufscheinen.  

G E W I N N F R E I B E T R A G  I N  H Ö H E  V O N  1 3 %  A B  2 0 1 0   

Der Gewinnfreibetrag (GF) wird ab 2010 die steuerliche Be-
günstigung für Nicht entnommene Gewinne (NEG) und den 
Freibetrag für investierte Gewinne ablösen. Er stellt auf der 
betrieblichen Ebene im Wesentlichen einen Ausgleich für das 
13./14. Gehalt bei den unselbständigen Einkünften dar. Der 
GF kann sowohl von „Einnahmen/Ausgabenrechnern“ als 
auch von „Bilanzierern“ in Anspruch genommen werden und 
gilt nur für Einzelunternehmer und Personengesellschaften 
(Offene Gesellschaft - OG und Kommanditgesellschaft - KG).  

Im direkten Vergleich mit der NEG Regelung ergibt sich, 
dass der Steuervorteil des GF erst ab einem Gewinn von 
über T€ 364 vorteilhafter ist (siehe Grafik). Wesentlich je-
doch ist, dass beim GF nur eine 4 jährige Behaltefrist besteht 
(statt 7 Jahre bei NEG) und um den Steuervorteil bei T€ 364 
in Höhe von rd. T€ 23,6 zu lukrieren, bedarf es nur einer In-
vestition von rd. T€ 47 (anstatt T€ 100 NEG). Der Rest kann 
ganz normal entnommen werden. Die oftmals lästige Be-
schränkung der eigenen Entnahmen fällt damit weg. Durch 
den maximalen GF in Höhe von € 100.000 bei einem Einkom-
men in Höhe von EUR 769.230 lässt sich eine maximale 
Steuerersparnis in Höhe von T€ 50 erzielen. Der Durch-
schnittssteuersatz sinkt somit unter den Ausschüttungssteuer-
satz bei der GmbH von 43,75% ab.  

 

Sieht man sich die GF Regelung im Detail an so unterschei-
det man zwischen Grundfreibetrag (steht auch ohne Inves-
titionen zu) und „investitionsbezogenem Freibetrag“.  

Steuersatzvergleich NEG-GF
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Steuersatz NEG

Steuersatz GF

Grundfreibetrag 

Unabhängig von jeglicher Investitionstätigkeit kön-
nen 13% von EUR 30.000 somit EUR 3.900 als GF 
geltend gemacht werden. 

Investitionsbezogener Freibetrag 

Insgesamt können bis zu EUR 100.000 oder 13 % 
von max. EUR 769.230  Gewinn als Gewinnfreibe-
trag in Anspruch genommen werden, wenn ent-
sprechende Investitionen in die Anschaffung oder 
Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter mit einer 
Nutzungsdauer von mindestens 4 Jahren oder in 
den Anschaffung von begünstigten Wertpapieren 
(wie für die Abfertigungsrückstellung) investiert 
werden.  

Voraussetzungen 

Wesentlich für die Geltendmachung ist das Führen 
eines gesonderten Verzeichnisses 
(=Kennzeichnung im Anlageverzeichnis). Beim 
Ausscheiden dieser Wirtschaftsgüter muss eine 
Nachbeschaffung mit wiederum gesonderter Kenn-
zeichnung im Anlageverzeichnis erfolgen bzw. 
Wertpapiere müssen innerhalb von zwei Monaten 
nachbeschafft werden. 

Besonderheiten 

Investitionen in Gebäuden und Mieterausbauten 
ebenfalls begünstigt. 

Wesentlicher Unterschied z.B. zum F.I.G. 
(Freibetrag für investierte Gewinne) ist, dass nun-
mehr auch Investitionen in Gebäude oder auch 
Mieterausbauten und auch in gebrauchte Wirt-
schaftsgüter (sofern nicht von einem nahestehen-
den Unternehmen erworben) zugelassen sind.   

Diese Begünstigung wird ab 2010 ein absolutes 
„MUSS“ bei Einzelunternehmern und OG und KG 
sein. Je nach Steuerprogression (von 11.000 bis 
25.000 36,5%, von 25.000 bis 60.000 43,214% und 
ab 60.000 50%) zahlt Ihnen der Fiskus in Höhe 
Ihres Grenzsteuersatzes dazu. Somit gilt als 
Faustregel bei einem Einkommen über 60.000 
EUR der Fiskus zahlt die Hälfte der Investition! 
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Für Lehrlinge, die vor dem 28.6.2008 ihr Lehrverhält-

nis begonnen haben, erhält man weiterhin die Lehr-

lingsprämie in Höhe von € 1.000 vom Finanzamt. 

Lehrlinge, die ihre Ausbildung nach obigem Zeit-

punkt begannen,  werden im Rahmen des Jugend-

beschäftigungspaketes gefördert, das von den Lehr-

lingsstellen der Wirtschaftskammer für alle Unterneh-

men abgewickelt wird. 

Die neue Förderung von Lehrbetrieben umfasst fol-

gende Punkte 

Basisförderung: 

- im ersten Lehrjahr werden 3 Lehrlingsent-

schädigungen 

- im zweiten Lehrjahr 2 Lehrlingsentschädi-

gungen, 

- im dritten und vierten Lehrjahr jeweils 1 

Lehrlingsentschädigung 

direkt an das Unternehmen ( Antrag am Ende des 

jeweiligen Lehrjahres möglich )  ausbezahlt –  und 

das steuerfrei. 

Qualitätsförderung: 

Eine Förderung in Höhe von € 3.000 erhält man un-

ter folgenden Bedingungen: 

- Führung einer Ausbildungsdokumentation 

- Positive Absolvierung eines Praxistests 

durch den Lehrling zur Mitte der Lehrzeit 

- Teilnahme aller Lehrlinge eines Jahrganges 
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Was dürfen Kinder dazuverdienen um die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag nicht zu gefährden?Was dürfen Kinder dazuverdienen um die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag nicht zu gefährden?Was dürfen Kinder dazuverdienen um die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag nicht zu gefährden?Was dürfen Kinder dazuverdienen um die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag nicht zu gefährden?    

 

Kinder unter 18 Jahren können ganzjährig beliebig viel verdienen! Bis zu einem monatlichen Bruttobezug von   monatlichen Bruttobezug von   monatlichen Bruttobezug von   monatlichen Bruttobezug von   

€ 357,74  357,74  357,74  357,74 (Wert für 2009) fallen wegen geringfügiger Beschäftigung geringfügiger Beschäftigung geringfügiger Beschäftigung geringfügiger Beschäftigung auch keine Dienstnehmer-

Sozialversicherungsbeiträge an. Liegt der Monatsbezug über dieser Grenze, sind im Normalfall die SV-Beiträge 

für Dienstnehmer zu entrichten. 

Für Kinder über 18 gilt Folgendes: Das steuerpflichtige Jahreseinkommen (nach Abzug von Sozialversiche-

rungsbeiträgen, Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen) darf € 9.000 pro  9.000 pro  9.000 pro  9.000 pro 

Jahr Jahr Jahr Jahr nicht überschreiten, unabhängig davon, ob es in den Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt wird.     


